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Geldbußenkatalog 
 
Folgende Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten werden gem. § 17 RO-DHB und § 25 RO-DHB 
bzw. § 25/I RO-DHB/HVN für die KRAGE Bremer Umland festgesetzt. 
 
Ziffer 1   schuldhaftes Nichtantreten einer Mannschaft 

1. Fall 250,00 Euro 
  je weiterer Fall verdoppelte Geldbuße 

in einem der letzten zwei Spielen der Spielserie wird die dreifache Geldbuße fällig 
 

Ziffer 2    schuldhaftes, verspätetes Antreten zu einem Spiel 
Mannschaften 20,00 Euro 
je Schiedsrichter 10,00 Euro 

 
Ziffer 3  Vernachlässigung des Ordnungsdienstes, mangelhafter Schutz der Schiedsrichter, 

Zeitnehmers, Sekretärs, der Spieler, Offiziellen und der Zuschauer  
100,00 Euro bis 1000,00 Euro 
Im Wiederholungsfall kann auf eine kostenpflichtige 
Spielaufsicht oder auf eine Platz/Hallensperre erkannt werde 
 

Ziffer 4    Verschulden eines Spielabbruchs durch einen Verein 100,00 Euro - 500,00 Euro 
 
Ziffer 5  Spiele ohne Genehmigung; Spiele gegen gesperrte Mannschaften; Spiele von gesperrten 

Mannschaften 50,00 Euro 
 
Ziffer 6    unvorschriftsmäßiger Platzbau - z.B. defekte Netze usw. 50,00 Euro 
 
Ziffer 7    fehlen von Spielausweisen beim Spiel - je Spielausweis 

10,00 Euro 
 

Ziffer 8    entfällt 
 
Ziffer 9    Fehlen eines Zeitnehmers oder Sekretär 50,00 Euro 
 
Ziffer 10   Einsatz eines Zeitnehmers ohne gültigen Ausweis 20,00 Euro 

Fehlen eines gültigen ZN/SR-Ausweises beim Spiel 5,00 Euro 
 
Ziffer 11  Zurückziehen gemeldeter Mannschaften während der Meisterschaftsserie 

das dreifache des Meldegeldes 
 
Ziffer 12  Zurückziehen gemeldeter Mannschaften von den Relegationsspielen (nach Abgabe des 

Meldebogens) 200,00 Euro 
 
Ziffer 13  unvorschriftsmäßige Kleidung; fehlende Brust- und Rückennummern, fehlende 

Auswechseltrikot – je Spieler 5,00 Euro 
 
Ziffer 14  keine oder verspätete Durchgabe von Spielergebnissen keine oder verspätete 

Ergebniseingabe im SIS-System 
1. Fall 20,00 Euro 
2. Fall 30,00 Euro 
jeder weitere Fall 40,00 Euro 

 
Ziffer 15  Durchführung eines Freundschaftsspieles/Turniers ohne eine Anzeige an die Spielleitende 

Stelle 
- Einzelspiel 50,00 Euro 
- Turnier 100,00 Euro 

 
Ziffer 16  unvollständiger Spielausweis; fehlende Lichtbild; fehlende Unterschriften (Inhaber/Verein); 

fehlender Vereinsstempel 
10,00 Euro 

 
Ziffer 17   genehmigter Spielverzicht - § 48/I SpO-DHB/HVN (Verlegung) 

75,00 Euro 
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Weitere Ordnungswidrigkeiten 
 
Ziffer 100   nicht ordnungsgemäße Vereins-Datenpflege im SIS 25,00 Euro 
 
Ziffer 101   Nichteinziehung der Spielerpässe durch die Schiedsrichter 10,00 Euro 
 
Ziffer 102   Mitwirken eines Jugendlichen in mehr als zwei Spielen an einem Tag 25,00 Euro 
 
Ziffer 103   Spielberichtsformular weniger als vierfach 5,00 Euro 
 
Ziffer 104   fehlender Freiumschlag 15,00 Euro 
 
Ziffer 105   verspätete Übergabe des Spielberichts an die Schiedsrichter 15,00 Euro 
 
Ziffer 106   fehlende Vordrucke zur Feststellung der Zeiten hinausgestellter Spieler; 

fehlen der „Grünen Karte“ (Team-Time-Out) 15,00 Euro 
 
Ziffer 107   Spielbericht an falsche Anschrift 5,00 Euro 
 
Ziffer 108  Verspätete Absendung der Spielprotokolle an die zuständige Spielleitende Stelle 

durch die Schiedsrichter; verantwortlich ist der auf dem Spielprotokoll als SR 1 
eingetragene Schiedsrichter  
- 10,00 Euro 
- jeder weitere Fall - 25,00 Euro 

 
Ziffer 109   fehlende Kenntnisnahme vom Spielbericht 15,00 Euro 
 
Ziffer 110   nicht ausreichend frankierter Freiumschlag 5,00 Euro 
 
Ziffer 111   mangelhaftes oder fehlerhaftes Ausfüllen des Spielberichtsformulars 5,00 Euro 
 
Ziffer 112   entfällt 
 
Ziffer 113  schuldhaftes Ausbleiben eines angesetzten Schiedsrichters bei Spielen  

80,00 Euro 
 
Ziffer 114  fehlerhafte Abrechnung von Schiedsrichterkosten bei Spielen der KRAGE 

1. Fall 20,00 Euro 
2. Fall 50,00 Euro 
3. Fall 50,00 Euro und Rückgabe an die Gliederung 

 
Ziffer 115   Verstoß gegen die Haus/Hallenordnung hinsichtlich der Haftmittelbenutzung  

1. Fall 100,00 € 
jeder weitere Fall 200,00 € 

 
Ziffer 116   sonstige Geldbußen 

(siehe hierzu Abschnitt D Schlussbestimmungen der Richtlinien) 25,00 € 
 
Ziffer 117   Zurückziehen einer Mannschaften in der ersten Pokalspielrunde 150,00 € 

Die Geldbuße erhöht sich um je 50,00 € für jede weitere Pokalspielrunde 
(siehe hierzu abschnitt D Schlussbestimmung der Pokalrichtlinien) 

 
Ziffer 118  Verwaltungsgebühr (siehe hierzu Abschnitt F Schlussbestimmungen der Richtlinien) 

5,00 € 
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Geldbußen für Vergehen von Spielern und Offiziellen  im Wettkampfbereich 
Ziffer 200   Disqualifikation eines Offiziellen bei grobem unsportlichen Verhalten  

§ 17 Abs. 5 Ziffer d RO-DHB  
- 100,00 Euro 

 
Ziffer 201  Disqualifikation eines Offiziellen bei grobem unsportlichen Verhalten (Regel 8:10). 

Beleidigung, Bedrohung des Schiedsrichters, des Zeitnehmers, Sekretärs, 
Spielaufsicht, eines Mannschaftsoffiziellen, Spielers oder Zuschauers 
- 150,00 Euro 

 
Ziffer 202   Disqualifikation eines Spielers bei grobem unsportlichen Verhalten (Regel 8:10)  

- § 17 Abs. 5 Ziffer c RO-DHB - Beleidigung, Bedrohung eines Spielers, 
Mannschaftsoffiziellen oder Zuschauers. Oder Absetzen des Zeitnehmers oder 
Sekretärs.  
- 75,00 Euro 

 
Ziffer 203   Disqualifikation eines Spielers bei grobem unsportlichen Verhalten 

(Regel 8:10) - § 17 Abs. 5 Ziffer c RO-DHB – Beleidigung, Bedrohung 
eines Schiedsrichters, Zeitnehmers, Sekretärs oder Spielaufsicht 
- 100,00 Euro 

 
Ziffer 204   Disqualifikation eines Spielers nach § 17 Abs 1 b RO-DHB i. V. 

mit § 17 Abs. 5 Ziffer b RO-DHB. Vergehen gegen Spieler oder 
Mannschaftsoffizielle (Regel 8:10) 
- 150,00 Euro 

 
Ziffer 205   Disqualifikation eines Offiziellen nach § 17 Abs. 1 b RO-DHB i. V. 

mit § 17 Abs. 5 Ziffer b RO-DHB. Vergehen gegen Schiedsrichter, 
Zeitnehmer, Sekretär und Spielaufsicht (Regel 8:10)  
- 300,00 Euro 

 
Ziffer 206   Auslagenpauschale für Sperrbescheide – EBF - 4,50 Euro 
 
Ziffer 207   entfällt 
 
Ziffer 208   Einsatz von gesperrten oder nichtspielberechtigten Seniorenspielern gem.  

§ 17 RO-DHB  
- 50,00 Euro 

 
 
 
Im Wiederholungsfall verdoppelt sich die Geldbußen zu Ziffer 200 bis 205  


